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Synopse zur Änderung des Gesellschaftsvertrages der Wolmirstedter Wohnungsbaugesellschaft mbH (WWG) 

 

Ursprungsfassung Änderungen 
Begründung / 

Erläuterungen 

Gesellschaftsvertrag 

Wolmirstedter Wohnungsbaugesellschaft mbH 

 

I Allgemeiner Teil   

§ 1 Rechtsform, Firma, Sitz und Dauer § 1 Rechtsform, Firma und Sitz  

(1) Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. (1) Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung.  

(2) Die Gesellschaft führt die Firma Wolmirstedter Wohnungsbaugesell-
schaft mbH. 

(2) Die Firma der Gesellschaft lautet: 

 „Wolmirstedter Wohnungsbaugesellschaft mbH“ (WWG) 

 

(3) Der Sitz der Gesellschaft ist Wolmirstedt. (3) Der Sitz der Gesellschaft ist Wolmirstedt.  

(4) Die Dauer der Gesellschaft ist nicht begrenzt.   

§ 2 Gegenstand des Unternehmens § 2 Gegenstand des Unternehmens Aktualisiert 

(1) Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung, Vermietung und 
Bewirtschaftung von Gebäuden, Wohnungen, Garagen, Gewerberäu-
men und die anderweitige Nutzung von Gebäuden mit dazugehörigen 
Grund und Boden. Gegenstand des Unternehmens ist weiterhin die 
Instandhaltung, Instandsetzung, Modernisierung und Rekonstruktion 
von Gebäuden, die im Eigentum der Gesellschaft, der Stadt Wol-
mirstedt, dritter Kommunen oder dritter kommunaler Unternehmen ste-
hen, und die damit verbundene Tätigkeit als Hauptauftraggeber. Ge-
genstand des Unternehmens ist weiterhin der Kauf und Verkauf von 
Gebäuden mit dazugehörigem Grund und Boden sowie die Verwaltung 
von Wohnungen, Gebäuden und sonstigen Baulichkeiten aller Art, die 
im Eigentum der Gesellschaft, der Stadt Wolmirstedt, dritter Kommunen 
oder dritter kommunaler Unternehmen stehen. Die Tätigkeit des Unter-
nehmens erfolgt zum Zwecke der Sicherung einer wirtschaftlichen und 
sozial verantwortbaren Wohnungsversorgung für breite Schichten der 
Bevölkerung der Stadt Wolmirstedt. 

(2) Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte und Maßnahmen 
durchzuführen, die der Förderung des vorgenannten Unternehmensge-

(1) Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung, Vermietung, Ver-
pachtung und Bewirtschaftung von Gebäuden, Wohnungen, Gara-
gen, Gewerberäumen und die anderweitige Nutzung von Gebäuden 
mit dazugehörigem Grund und Boden. 

Weiterhin ist Gegenstand des Unternehmens die Instandhaltung, In-
standsetzung, Sanierung, Modernisierung und Rekonstruktion und 
der Neubau von Gebäuden, einschließlich Wohnungen die im Eigen-
tum der Gesellschaft, der Stadt Wolmirstedt, dritter Kommunen oder 
dritter kommunaler Unternehmen stehen, und die damit verbundene 
Tätigkeit als Hauptauftraggeber. 

Gegenstand des Unternehmens ist weiterhin der Kauf und Verkauf 
von Grundstücken, Erbbaurechten und sonstigen grundstücksglei-
chen Rechten sowie die Verwaltung von Wohnungen, Gebäuden 
und sonstigen Baulichkeiten aller Art, die im Eigentum der Gesell-
schaft, der Stadt Wolmirstedt, dritter Kommunen oder dritter kom-
munaler Unternehmen stehen. 
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genstandes bzw. Unternehmenszweck dienen. Sie kann sich zur Erfül-
lung ihrer Aufgaben, unter Berücksichtigung der Gemeindeordnung des 
Landes Sachsen-Anhalt in der jeweils gültigen Fassung, anderer Unter-
nehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen 
sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben oder pachten. 

(2) Die Tätigkeit des Unternehmens erfolgt zum Zwecke der Sicherung 
einer wirtschaftlichen und sozial verantwortbaren Wohnungsversor-
gung für breite Schichten der Bevölkerung der Stadt Wolmirstedt. 

(3) Soweit gesetzlich zulässig und nach diesem Gesellschaftsvertrag 
nicht untersagt, ist die Gesellschaft zu allen Geschäften und Maß-
nahmen berechtigt, die geeignet erscheinen, dem Gegenstand des 
Unternehmens zu dienen und dem Gesellschaftszweck zu fördern. 
Unter anderem ist die Gesellschaft berechtigt, sich an anderen Un-
ternehmen gleicher oder verwandter Art unmittelbar oder mittelbar 
zu beteiligen, sowie solche Unternehmen zu gründen, zu erwerben 
oder zu pachten, soweit diese Unternehmen der Erfüllung öffentli-
cher Zwecke im Sinne der kommunalrechtlichen Vorschriften dienen. 

§ 3 Bekanntmachungen  

Die Bekanntmachungen der Gesellschaft werden im elektronischen 
Bundesanzeiger veröffentlicht. 

 

II Stammkapital / Einlage   

§ 4 Stammkapital § 3 Stammkapital und Stammeinlage  

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 256. 000,00 (in Worten: 
Zweihundertsechsundfünfzigtausend Euro). Auf das Stammkapital hat 
die Stadt Wolmirstedt eine Stammeinlage in Höhe von 256. 000,00 
übernommen. 

(1) Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 256.000,00 Euro 

  (in Worten: Zweihundertsechsundfünfzigtausend Euro). 

 

 (2) Die Stammeinlage von 256.000,00 Euro wird gehalten von der Stadt 
Wolmirstedt. 

Die Leistung auf die Stammeinlage ist in voller Höhe erbracht. 

 

 § 4 Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr  

 (1) Die Dauer der Gesellschaft ist nicht begrenzt. Alt § 1 (4) 

 (2) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Neu eingefügt 

III Organe der Gesellschaft   

§ 5 Organe der Gesellschaft § 5 Organe der Gesellschaft  

Die Organe der Gesellschaft sind: 

a) die Geschäftsführung 

b) der Aufsichtsrat 

c) die Gesellschafterversammlung 

Die Organe der Gesellschaft sind 

1. die Geschäftsführung 

2. der Aufsichtsrat 

3. die Gesellschafterversammlung. 

 

1. Geschäftsführung der Gesellschaft  Aktualisiert und 
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neu geordnet 

§ 6 Geschäftsführer, Vertretung § 6 Geschäftsführung  

(1) Die Gesellschaft hat einen Geschäftsführer. Der Geschäftsführer 
wird durch Gesellschafterbeschluss mit einfacher Mehrheit bestellt und 
abberufen. Die Bestellung soll durch Gesellschafterbeschluss auf 5 
Jahre beschränkt werden. Eine .wiederholte Bestellung ist im Falle der 
Befristung der Bestellung zulässig. 

(1) Die Gesellschaft hat einen Geschäftsführer. Alt § 6 (1) S.1 

 (2) Bestellung, Anstellung und Abberufung des Geschäftsführers erfolgt 
durch den Aufsichtsrat mit Zustimmung der Gesellschafterversamm-
lung. Die Bestellung erfolgt für höchstens 5 Jahre. Eine wiederholte 
Bestellung ist frühestens ein Jahr vor Ablauf der bisherigen Amtszeit 
zulässig. Der Aufsichtsrat kann die Bestellung jederzeit widerrufen. 

Der Anstellungsvertrag mit dem Geschäftsführer wird für die Dauer 
der Bestellung abgeschlossen. Im Falle des Widerrufs der Bestel-
lung kann der Anstellungsvertrag gekündigt werden. 

Alt § 6 (1) S.2-4 

 

 

 

Alt § 6 (3) 

(2) Der Geschäftsführer vertritt die Gesellschaft gerichtlich und außer-
gerichtlich. 

(3) Der Aufsichtsrat kann den Geschäftsführer vorläufig seines Amtes 
entheben. Der Beschluss bedarf der Mehrheit von drei Viertel aller 
Mitglieder des Aufsichtsrates. Für die Dauer der vorläufigen Amts-
enthebung des Geschäftsführers hat der Aufsichtsrat die Fortführung 
der Geschäfte sicherzustellen. Die Gesellschafterversammlung ist 
unverzüglich einzuberufen. Dem vorläufig seines Amtes enthobenen 
Geschäftsführers ist in der Gesellschafterversammlung Gehör zu 
geben. 

Neu eingefügt 

(3) Bei Abschluss, Änderung oder Beendigung von Dienstverträgen mit 
dem Geschäftsführer wird die Gesellschaft durch die Gesellschafterver-
sammlung vertreten. 

(4) Der Geschäftsführer darf ohne Einwilligung des Aufsichtsrates nicht 
im Geschäftszweig der Gesellschaft für eigene oder fremde Rech-
nung Geschäfte machen oder Mitglied des Vorstandes oder persön-
lich haftende Gesellschafter einer anderen Handelsgesellschaft sein. 
Die Einwilligung des Aufsichtsrates kann nur für bestimmte Arten 
von Geschäften erteilt werden. Im Übrigen gilt § 88 AktG entspre-
chend. 

Neu eingefügt 

(4) Die Gesellschafterversammlung kann den Geschäftsführer ganz 
oder teilweise von den Beschränkungen des § 181 BGB befreien. 

(5) Der Aufsichtsrat hat eine Geschäftsordnung für die Geschäftsfüh-
rung zu erlassen, die der Zustimmung der Gesellschafterversamm-
lung bedarf. 

Alt § 7 (1) 

§ 7 Geschäftsführung § 7 Vertretung  

(1) Der Geschäftsführer ist verpflichtet, die Geschäfte der Gesellschaft 
in Obereinstimmung mit dem Gesetz, diesem Gesellschaftsvertrag, den 
Beschlüssen der Gesellschafterversammlung bzw. des Aufsichtsrates, 

(1) Der Geschäftsführer vertritt die Gesellschaft gerichtlich und außer-
gerichtlich allein. 

Alt § 6 (2) 
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soweit dieser zur Erteilung von Weisungen befugt ist, sowie auf der 
Grundlage der vom Aufsichtsrat zu bestätigenden Geschäftsordnung zu 
führen. 

(2) Der Geschäftsführer hat geeignete Maßnahmen zu treffen, insbe-
sondere ein Überwachungssystem zu errichten, damit Entwicklungen, 
die dem Fortbestand der Gesellschaft gefährden, frühzeitig erkannt 
werden. 

(2) Prokuristen und Handlungsbevollmächtigte werden nach Zustim-
mung durch den Aufsichtsrat von der Geschäftsführung bestellt und 
abberufen. Handlungsvollmachten dürfen nur in Ausnahmefällen und 
befristet erteilt werden. Prokuristen und Handlungsbevollmächtigte 
dürfen keine Untervollmachten erteilen. 

Neu eingefügt 

(3) Die Geschäftsführung berichtet dem Aufsichtsrat halbjährlich schrift-
lich über den Gang der Geschäfte, die Lage und die Liquidität der Ge-
sellschaft sowie jährlich über die beabsichtigte Geschäftspolitik und 
andere grundsätzliche Fragen der künftigen Geschäftsführung. Der 
Geschäftsführer hat an den Sitzungen des Aufsichtsrats auf dessen 
Verlangen teilzunehmen und mündlich über die Angelegenheiten Aus-
kunft zu geben. Darüber hinaus berichtet die Geschäftsführung bei 
wichtigem Anlass dem Vorsitzenden des Aufsichtsrates in geeigneter 
Form. 

(3) Nur für einen im Voraus begrenzten Zeitraum kann der Aufsichtsrat 
ein Mitglieder des Aufsichtsrates und ein zu benennenden Angestell-
ten der Gesellschaft zu Vertretern vom verhinderten Geschäftsführer 
bestellen. Sie vertreten den verhinderten Geschäftsführer gemein-
schaftlich. 

Neu eingefügt 

. (4) Der Aufsichtsrat kann durch Beschluss dem Geschäftsführer, Proku-
risten und / oder Handlungsbevollmächtigten gestatten, Rechtsge-
schäfte mit sich selbst im eigenen Namen oder als Vertreter eines 
Dritten abzuschließen (Befreiung von den Beschränkungen des § 
181 BGB). 

Alt § 8 (4) 

 § 8 Aufgaben der Geschäftsführung  

 (1) Die Geschäftsführung nimmt die Geschäfte der Gesellschaft mit der 
Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes wahr. Sie führt die Geschäf-
te nach Maßgabe der Gesetze, des Gesellschaftsvertrages, der Be-
schlüsse der Gesellschafterversammlung, des Aufsichtsrates sowie 
der Geschäftsordnung für die Geschäftsführung. 

Alt § 7 (1) 

 (2) Die Befugnisse der Geschäftsführung erstrecken sich auf alle Hand-
lungen, die der gewöhnliche Betrieb der Gesellschaft mit sich bringt. 
Für alle darüber hinausgehenden Geschäftshandlungen sind ent-
sprechend den Regelungen dieses Gesellschaftsvertrages ein Auf-
sichtsratsbeschluss und / oder ein Beschluss von der Gesellschaf-
terversammlung erforderlich. 

 

 (3) Die Geschäftsführung hat dafür zu sorgen, dass das Rechnungswe-
sen und die Betriebsorganisation die Erfüllung der Aufgaben der 
Gesellschaft gewährleisten. Zudem sind geeignete Maßnahmen, 
insbesondere die Errichtung eines Überwachungssystems, zu tref-

Alt § 7 (2) 
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fen, damit Entwicklungen frühzeitig erkannt werden, die den Fortbe-
stand der Gesellschaft gefährden. 

 (4) Die Geschäftsführung hat spätestens zwei Monate vor Ablauf des 
Geschäftsjahres einen Wirtschaftsplan für das folgende Geschäfts-
jahr aufzustellen, der mindestens aus einem Erfolgsplan, einem Fi-
nanzplan, einem Investitionsplan und einem Stellenplan sowie aus 
einer Planbilanz besteht. Der Wirtschaftsplan ist unverzüglich nach 
seiner Aufstellung dem Aufsichtsrat zur Zustimmung vorzulegen. 
Zusammen mit dem Wirtschaftsplan ist dem Aufsichtsrat eine mittel-
fristige Planung (Erfolgs-, Finanzierungs-, und ggf. Investitionsvor-
schau sowie Personalplanung) vorzulegen, die das Planjahr und 
mindestens vier darauffolgende Geschäftsjahre umfasst. Die dem 
Zahlenwerk zugrunde liegenden Annahmen und wesentlichen Pla-
nungsdaten sind zu erläutern. 

Alt § 13 

 (5) Die Geschäftsführung hat dem Aufsichtsrat entsprechend § 90 AktG 
zu berichten, die Berichte sind schriftlich zu erstatten. Im Rahmen 
der Quartalsberichterstattung über den Gang der Geschäfte hat die 
Geschäftsführung insbesondere über die Risikolage der Gesellschaft 
zu unterrichten. Bedeutende Bilanzposten und wesentliche Ände-
rungen gegenüber früheren Berichten sowie im Vergleich zur Pla-
nung sind zu erläutern, im Fall drohender Ergebnisverschlechterung 
sind Abhilfe- und Ausgleichsmaßnahmen darzustellen. Der Bericht 
ist jeweils innerhalb von vier Wochen nach Ablauf des Quartals vor-
zulegen. 

Der für die Beteiligungsführung zuständigen Stelle der Stadt Wol-
mirstedt sind die Quartalsberichte zeitgleich mit der Zuleitung an den 
Aufsichtsrat zu übermitteln. 

Alt § 7 (3) 

 (6) Den Jahresabschluss und den Lagebericht hat die Geschäftsführung 
gemäß § 18 aufzustellen und mit dem Prüfungsbericht des Ab-
schlussprüfers einschließlich des Vorschlages für die Verwendung 
des Jahresergebnisses dem Aufsichtsrat und der Gesellschafterver-
sammlung vorzulegen. 

 

 (7) Geschäftsführer, die ihre Obliegenheiten verletzen, sind der Gesell-
schaft zum Ersatz des daraus entstandenen Schadens verpflichtet. 
Sie haben nachzuweisen, dass sie die Sorgfalt eines ordentlichen 
und gewissenhaften Kaufmanns angewandt haben. 

Neu eingefügt 

 § 9 Zustimmungsbedürftigen Geschäfte Neue Auflistung  

 (1) Zusätzlich zu den Regelungen des § 8 Absatz 2 darf der Geschäfts-
führer die nachstehend aufgeführten Geschäfte oder Maßnahmen 

Neue Auflistung 
nach Alt § 10 (4) 
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nur mit vorheriger Zustimmung des Aufsichtsrates vornehmen: 

1. Aufnahme neuer Geschäftszweige im Rahmen des Gesell-
schaftsvertrages oder Aufgabe vorhandener Tätigkeitsgebiete; 

2. Vornahme von Geschäften, die über den Rahmen des übli-
chen Geschäftsverkehrs hinausgehen oder für die Tätigkeit 
der Gesellschaft von grundlegender Bedeutung sind; 

3. Errichtung, Verlegung und Aufhebung von Betriebsstätten, 
wesentliche Änderung der Betriebsorganisation; 

4. Gründung anderer Unternehmen; Erwerb und Veräußerung 
von Beteiligungen an anderen Unternehmen sowie Änderun-
gen der Beteiligungsquote und Teilnahme an Kapitalerhöhung 
gegen Einlagen; 

5. Abschluss, wesentliche Änderung oder Aufhebung von Ge-
sellschaftsverträgen und anderen Unternehmensverträgen im 
Sinne der §§ 291 und 292 Abs. 1 AktG; 

6. Verfügung über Geschäftsanteile durch Verpfändung, Abtre-
tung und Übertragung von Geschäftsanteilen sowie Beitritt 
neuer Gesellschafter; 

7. Entsendung und Abberufung von Vertretern in Organe von 
Unternehmen, an denen die Gesellschaft beteiligt ist; 

8. Stimmabgabe in Gesellschafter- bzw. Hauptversammlungen 
oder ähnliche zur Satzungsänderung berechtigten Organen 
von Beteiligungsunternehmen, Maßnahmen der Kapitalbe-
schaffung und der Kapitalherabsetzung, Auflösung der Ge-
sellschaft, Bestellung bzw. Abberufung von Mitgliedern der 
Geschäftsführung / Vorständen oder andere Beschlüsse, die 
sich wesentlich auf die Beteiligung auswirkt; 

9. Abschluss und wesentliche Änderungen von Berater-, Dienst-
leistungs-, Werkverträgen oder andere Rechtsgeschäfte mit 
Organmitgliedern. Entsprechendes gilt bei Ehegatten, einge-
tragenen Lebenspartnern und weiteren nahen Angehörigen 
der Organmitglieder gemäß § 33 des Kommunalverfassungs-
gesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA); 

10. Leistungsaustauch und sonstige Rechtsgeschäfte gemäß § 
19; 

11. Investitionen, deren Kosten im Einzelfall eine vom Aufsichtsrat 
festzulegende Grenze übersteigen; 

12. Sofern jeweils im Einzelfall die vom Aufsichtsrat für diese Ge-
schäfte festzulegenden Grenzen (Zeitdauer, Wert) überschrit-

und § 12 



Seite 7 von 21 

ten werden: 

a) Aufnahme von Anleihen oder Krediten, 

b) Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder sonsti-
gen Gewährleistungen, 

c) Gewährung von Krediten, 

d) Abschluss, Änderung und Aufhebung von Miet- und 
Pachtverträgen; 

13. Gewährung von Spenden, Schenkungen und sonstigen Zu-
wendungen, sofern vom Aufsichtsrat festzulegende Grenzen 
überschritten werden. Sponsoring zugunsten politischer Par-
teien, ihrer Mandatsträger sowie sonstiger Mitglieder sind 
ausgeschlossen; 

14. Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundeigentum und 
grundstücksgleichen Rechten, sofern vom Aufsichtsrat festzu-
legende Grenzen überschritten werden; 

15. Übernahme von Nebentätigkeiten durch Mitglieder der Ge-
schäftsführung und Prokuristen; 

16. Gewährung von Darlehen an Mitglieder der Geschäftsführung, 
des Aufsichtsrats, an Prokuristen oder an Handlungsbevoll-
mächtigten (Kredite im Sinne des § 89 AktG). Entsprechendes 
gilt bei Ehegatten, eingetragene Lebenspartnern und weiteren 
nahen Angehörigen gemäß § 33 KVG LSA; 

17. Bestellung und Abberufung von Prokuristen und von Hand-
lungsbevollmächtigten für den gesamten Geschäftsbetrieb; 

18. Abschluss oder Änderung von Honorarverträgen, sofern je-
weils eine vom Aufsichtsrat festzulegende Grenze oder Kün-
digungsfrist überschritten wird; 

19. Abschluss oder Änderung von Anstellungsverträgen, die Ge-
währung sonstiger Leistungen und der Abschluss von Hono-
rarverträgen, sofern jeweils eine vom Aufsichtsrat festzule-
gende Grenze oder Kündigungsfrist überschritten wird; 

20. Jede Übernahme von Pensionsverpflichtungen, Abfindungen 
bei Beschäftigungsbeendigung, sofern diese über die gesetz-
lichen Regelungen des Kündigungsschutzgesetzes hinausge-
hen. Der Aufsichtsrat kann eine Wertgrenze festlegen; 

21. Maßnahmen der Tarifbindung oder Tarifgestaltung sowie all-
gemeine Vergütungs- und Sozialregelungen, insbesondere 
Bildung von Unterstützungsfonds für regelmäßig wiederkeh-
rende Leistungen, auch in Form von Versicherungsabschlüs-



Seite 8 von 21 

sen, ferner Gratifikationen und andere außerordentliche Zu-
wendungen an die Belegschaft, außerdem die Festlegung von 
Richtlinien für die Gewährung von Reise- und Umzugskosten-
vergütungen, von Trennungsgeld und für die Nutzung von 
Kraftfahrzeugen, sofern jeweils eine vom Aufsichtsrat festzu-
legende Grenze überschritten wird; 

22. Einleitung und Führung von Rechtsstreitigkeiten von besonde-
rer Bedeutung mit Ausnahme von Verfahren im einstweiligen 
Rechtsschutz, Abschluss von Vergleichen, Erklärung von An-
erkenntnissen und Erlass von Forderungen, sofern der durch 
Vergleich gewährte Nachlass oder der Nennwert von Forde-
rungen einen vom Aufsichtsrat festzulegenden Betrag über-
steigt; 

23. Feststellung und Änderung des Wirtschaftsplanes; 

24. Alle Vorlagen der Geschäftsführung an die Gesellschafterver-
sammlung, ausgenommen Vorlagen an außerordentliche Ge-
sellschafterversammlungen. 

 (2) Maßnahmen nach Absatz 1 Nummer 4; 5; 6 und 10 bedürfen zu-
sätzlich der Zustimmung der Gesellschafterversammlung. Die Über-
nahme von Bürgschaften und Garantien (einschließlich Patronatser-
klärungen) bedarf der Zustimmung der Gesellschafterversammlung, 
sofern ein von dieser festzulegender jährlicher Betrag überschritten 
wird. 

Grundsätzlich oder im Einzelfall kann die Gesellschafterversamm-
lung durch Beschluss bestimmte Geschäftsführungsmaßnahmen 
von der Zustimmung des Aufsichtsrates oder der Gesellschafterver-
sammlung abhängig machen. 

Alt § 12 (1) 

 

 

 

Alt § 12 (2) 

 (3) Der Aufsichtsrat kann widerruflich für bestimmte Arten von Rechts-
geschäften und Maßnahmen gemäß Absatz 1 der Geschäftsführung 
seine Zustimmung allgemein erteilen. 

 

 (4) Der Aufsichtsrat kann weitere Arten von Geschäften, die über den 
gewöhnlichen Geschäftsverkehr hinausgehen, sowie Handlungen im 
Einzelfall an seine Zustimmung binden. Näheres kann in einer vom 
Aufsichtsrat gemäß § 6 Absatz 5 zu erlassenden Geschäftsordnung 
für die Geschäftsführung geregelt werden. Die Geschäftsführung hat 
für alle zustimmungsbedürftigen Geschäfte und Maßnahmen die Zu-
stimmung vor Abschluss oder Durchführung einzuholen. 

In zustimmungsbedürftigen Angelegenheiten, die keinen Aufschub 
dulden, kann die Geschäftsführung im Einvernehmen mit dem Vor-
sitzenden des Aufsichtsrates, im Verhinderungsfall mit dem stellver-

 

 

 

 

 

Alt § 10 (7) 
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tretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrates, die notwendigen Maß-
nahmen treffen, wenn die Zustimmung des Aufsichtsrates selbst im 
Eilbeschlussverfahren nicht rechtzeitig eingeholt werden kann. Die 
Gründe der Eilentscheidung und die Art der Erledigung sind dem 
Aufsichtsrat in der nächsten Sitzung bekanntzugeben. Der Aufsichts-
rat hat die Maßnahme zu genehmigen. 

 (5) Die Geschäftsführung darf im Übrigen nur mit Einwilligung der für 
Beteiligungen zuständigen Stelle der Stadt Wolmirstedt eine Beteili-
gung von mehr als 25 % der Anteile eines anderen Unternehmens 
erwerben bzw. sich in diesem Umfang an der Gründung eines Un-
ternehmens beteiligen, eine solche Beteiligung erhöhen oder sie 
ganz oder zum Teil veräußern. 

Neu eingefügt 

2. Aufsichtsrat § 10 Aufsichtsrat Aktualisiert und 
neu geordnet 

§ 8 Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrates (1) Der Aufsichtsrat besteht aus fünf Mitgliedern, und zwar 

a) dem Bürgermeister der Stadt Wolmirstedt 

b) dem Sachbearbeiter Beteiligungen der Stadt Wolmirstedt 

c) einem Sachverständigen 

d) zwei Mitgliedern des Stadtrates der Stadt Wolmirstedt 

Das Mitglied zu c) wird durch die Gesellschaft vorgeschlagen. 

Durch Beschluss des Stadtrates werden die Mitglieder zu c) und d) 
in den Aufsichtsrat entsandt. Eine erneute Bestellung ist zulässig. 

Der Bürgermeister kann einen von ihm Bevollmächtigten mit seiner 
Vertretung beauftragen. Die übrigen Mitglieder des Aufsichtsrates 
können die Ausübung ihres Amtes nicht Dritten übertragen. Im Übri-
gen richtet sich die Besetzung und Vertretung nach den kommunal-
verfassungsrechtlichen Regelungen. 

Neu überarbeitet 
(Alt § 8 (2)) 

(1) Für den Aufsichtsrat gelten die Bestimmungen des § 52 GmbHG 
sowie die dort genannten Vorschriften des AktG und die §§ 107, 394 
AktG entsprechend, soweit dieser Gesellschaftsvertrag nichts Abwei-
chendes bestimmt. 

(2) Der Aufsichtsrat besteht aus fünf Mitgliedern. Ein Aufsichtsratsmit-
glied wird durch die Gesellschaft, vier Aufsichtsratsmitglieder aus den 
Reihen des Stadtrates der Stadt Wolmirstedt vorgeschlagen. Die Mit-
glieder des Aufsichtsrates werden vom Stadtrat gewählt und von der 
Gesellschafterin in den Aufsichtsrat entsandt. Die gewählten Mitglieder 
werden der Gesellschaft unverzüglich schriftlich mitgeteilt. 

(3) Die Amtszeit des Aufsichtsrates beginnt, sobald zu Beginn der je-
weiligen Wahlperiode sämtliche Mitglieder entsandt sind. Die Amtszeit 
endet in jedem Fall mit Ablauf der Wahlperiode des Stadtrates. Der 
jeweils amtierende Aufsichtsrat führt die Geschäfte für eine Übergangs-
zeit bis zur Bildung eines neuen Aufsichtsrates fort. Die erneute Bestel-
lung zum Aufsichtsratsmitglied nach Ablauf der Amtszeit ist möglich. 
Scheidet ein Aufsichtsratsmitglied während der Amtszeit aus, so erfolgt 
eine Neubestellung nur für den Rest der jeweils laufenden Amtszeit. 

(4) Das Amt eines Aufsichtsratsmitgliedes, das aus den Reihen des 
Stadtrates gewählt wurde, endet vor Ablauf der Amtszeit mit dem Aus-
scheiden aus dem Stadtrat. Das Amt eines Aufsichtsratsmitgliedes, das 
durch die Gesellschaft vorgeschlagen und aus den Reihen der Arbeit-
nehmer des Unternehmens gewählt wurde, endet vor Ablauf der Amts-
zeit mit dem Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis mit der Gesell-
schaft. Das ausscheidende Aufsichtsratsmitglied führt seine Geschäfte 

(2) Ein Mitglied des Aufsichtsrates kann nicht zugleich der Geschäfts-
führung angehören oder sonst eine leitende Tätigkeit bei der Gesell-
schaft innehaben. In den Aufsichtsrat soll nicht gewählt oder ent-
sandt werden, wer selbst oder in der Person eines nahestehenden 
Angehörigen ein eigenes persönliches oder wirtschaftliches Interes-
se an Entscheidungen von Geschäftsführung oder Aufsichtsrat hat, 
die den Kernbereich des Unternehmensgegenstandes betreffen. 

Neu eingefügt 

(3) Die Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder endet mit Widerruf der Ent-
sendung oder spätestens mit dem Beschluss der Gesellschafterver-
sammlung über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach 

Änderung Alt § 8 
(3 und 6) 
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bis zum Amtsantritt des neuen Aufsichtsratsmitglieds fort. 

(5) Jedes Mitglied des Aufsichtsrates kann sein Amt unter Einhaltung 
einer vierwöchigen Frist durch schriftliche Erklärung gegenüber der 
Gesellschaft niederlegen. 

(6) Ein Aufsichtsratsmitglied kann vor Ablauf seiner Amtszeit durch den 
Entsendeberechtigten abberufen werden. 

(7) Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten für ihre Aufsichtsratstätig-
keit eine Vergütung die von der Gesellschafterversammlung nach billi-
gem Ermessen festgesetzt wird. 

dem Beginn der Amtszeit, wobei das Jahr der Bestellung nicht mit-
gerechnet wird. 

(4) Die Mitgliedschaft eines Aufsichtsratsmitglieds endet außerdem, 
wenn es das Amt, die Zugehörigkeit zur Verwaltung oder zum Stadt-
rat der Stadt Wolmirstedt verliert, das für seine Benennung maßgeb-
lich war. 

Alt § 8 (4) 

(5) Jedes Mitglied kann sein Amt auch ohne wichtigen Grund durch 
schriftliche Erklärung gegenüber der Gesellschaft niederlegen. 

(6) Scheidet ein Mitglied aus dem Aufsichtsrat aus, so ist unverzüglich 
für die restliche Amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds ein Nach-
folger zu entsenden. 

Alt § 8 (5) 

 

(7) Im Übrigen sind über die in § 52 GmbHG genannten Vorschriften 
hinaus § 100 Absatz 2 und §§ 394, 395 AktG entsprechend anzu-
wenden. 

Alt § 8 (1) 

§ 9 Innere Ordnung des Aufsichtsrates (8) Vorsitzender des Aufsichtsrates ist der Bürgermeister der Stadt 
Wolmirstedt. Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen stellver-
tretenden Vorsitzenden. Gewählt ist, der die meisten Stimmen auf 
sich vereint. Die Wahl gilt, wenn nichts anderes bestimmt wird, für 
die Dauer der Amtszeit des Gewählten. Der Aufsichtsrat kann die 
Bestellung des stellvertretenden Vorsitzenden vor Ablauf der Amts-
zeit ohne Angabe von Gründen widerrufen. Der Vorsitzende kann 
sein Amt vor Ablauf der Amtszeit nur aus wichtigem Grund niederle-
gen. Der stellvertretende Vorsitzende kann sein Amt auch ohne 
wichtigen Grund vor Ablauf der Amtszeit durch Erklärung gegenüber 
dem Aufsichtsrat niederlegen. Scheidet der Vorsitzende oder der 
stellvertretende Vorsitzende aus dem Amt aus, hat der Aufsichtsrat 
unverzüglich eine Ersatzwahl vorzunehmen.  

Der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende handelt bei Verhinde-
rung des Aufsichtsratsvorsitzenden. 

Änderung Alt § 9 
(1 und 11) 

(1) Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und ei-
nen Stellvertreter für die in § 8 Abs. 3 festgelegte Amtsdauer. Die Wahl 
erfolgt durch Beschlussfassung des Aufsichtsrates. Diese Beschlüsse 
bedürfen einer Mehrheit von 2/3 aller Stimmen des Aufsichtsrates. 

(2) Der Aufsichtsrat wird von dem Vorsitzenden, im Verhinderungsfall 
von seinem Stellvertreter einberufen, wenn es die Geschäfte der Ge-
sellschaft erfordern. Die Einberufung erfolgt schriftlich unter Mitteilung 
der Tagesordnung und Obersendung der dazugehörigen Unterlagen, 
insbesondere der Beschlussanträge. Zwischen dem Tag der Aufsichts-
ratssitzung und dem Tag der Absendung des die Einladung enthaltenen 
Schreibens muss ein Zeitraum von mindestens zwei Wochen (Post-
stempel des Absendeortes maßgebend) liegen. Dabei werden der Tag 
der Absendung und der Tag der Aufsichtsratssitzung nicht mitgezählt. 
In dringenden Fällen kann der Vorsitzende bzw. der Stellvertreter eine 
andere Form der Einladung und eine kürzere Frist wählen. 

(3) Der Aufsichtsrat ist einzuberufen, wenn dies vom Geschäftsführer 
oder mindestens zwei Aufsichtsratsmitgliedern unter Angabe des 
Zwecks und der Gründe verlangt wird. Absatz 2 Satz 2 bis 4 gelten 
entsprechend. 

(4) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn nach ordnungsgemäßer 
Einberufung mindestens 4 Mitglieder anwesend oder gem. Absatz 6 
Satz 4 vertreten sind, darunter der Vorsitzende oder sein Stellvertreter. 
Im Falle der Beschlussunfähigkeit ist unverzüglich mit einer Frist von 

(9) Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschäftsordnung. Diese bedarf der 
Zustimmung der Gesellschafterversammlung. 

Alt § 9 (12) 

(10) Aufsichtsratsmitglieder, die ihre Sorgfaltspflicht und die ihnen oblie-
gende Verantwortung außer Acht lassen, sind der Gesellschaft zum 
Ersatz des daraus entstandenen Schadens verpflichtet. Sie haben 
nachzuweisen, dass sie die Sorgfaltspflicht eines ordentlichen und 
gewissenhaften Kaufmanns angewandt haben. 

Neu eingefügt 
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einer Woche eine neue Sitzung mit derselben Tagesordnung einzube-
rufen. Absatz 2 Satz 2 bis 3 gelten entsprechend. In dieser Sitzung ist 
der Aufsichtsrat ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder 
beschlussfähig. Hierauf ist in der Ladung hinzuweisen. 

(5) Der Geschäftsführer ist berechtigt an den Sitzungen des Aufsichts-
rates teilzunehmen, sofern dieser im Einzelfall nichts anderes bestimmt. 

(6) Beschlüsse des Aufsichtsrates werden in der Regel in Sitzungen 
gefasst. Sie kommen mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen 
zustande, sofern sich nicht durch Gesetz oder diesen Gesellschaftsver-
trag etwas anderes ergibt. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen 
bleiben außer Betracht. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abge-
lehnt. Abwesende Aufsichtsratsmitglieder können ihr Stimmrecht durch 
schriftliche Vollmacht auf ein anderes Aufsichtsratsmitglied übertragen. 

(7) In eilbedürftigen oder einfach gelagerten Angelegenheiten können 
nach dem Ermessen des Vorsitzenden Beschlüsse auch in schriftlicher, 
telegrafischer oder telefonischer Form mit schriftlicher Bestätigung oder 
per Telefax gefasst werden, wenn kein Mitglied des Aufsichtsrates un-
verzüglich widerspricht. Ein Beschluss kommt in diesem Fall nur zu-
stande, wenn mindestens vier Zustimmungserklärungen in schriftlicher 
oder telegrafischer Form vorliegen. 

(8) Ober Beschlüsse nach § 9 Abs. 7 hat der Aufsichtsratsvorsitzende 
unverzüglich eine Protokollnotiz zu fertigen und zu unterzeichnen. Die 
Protokollnotiz hat eine Kurzfassung des entschiedenen Sachverhalts, 
der beteiligten Personen und des Beschlussergebnisses zu enthalten 
und ist in das Protokoll der nächsten Aufsichtsratssitzung aufzunehmen 
und durch den Aufsichtsrat zu bestätigen. 

(9) Ober die Aufsichtsratssitzungen ist eine Niederschrift anzufertigen. 
Diese ist vom Aufsichtsratsvorsitzenden bzw. dessen Stellvertreter zu 
unterzeichnen. In der Niederschrift sind mindestens Ort und Tag der 
Sitzung, die Teilnehmer, die Gegenstände der Tagesordnung und die 
Beschlüsse des Aufsichtsrates anzugeben. 

(10) Erklärungen des Aufsichtsrates werden vom Aufsichtsratsvorsit-
zenden namens des Aufsichtsrates unter der Bezeichnung "Aufsichtsrat 
der Wolmirstedter Wohnungsbaugesellschaft mbH" abgegeben. 

(11) Ist der Vorsitzende des Aufsichtsrates an der Ausübung der ihm 
durch Gesetz, Gesellschaftsvertrag und Geschäftsordnung auferlegten 
Aufgaben verhindert, so hat für die Dauer der Verhinderung der Stell-
vertreter diese zu übernehmen. Für den Fall der Verhinderung des Auf-
sichtsratsvorsitzenden und seines Stellvertreters übernimmt das an 
Lebensjahren älteste Aufsichtsratsmitglied diese Aufgaben. 

(12) Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschäftsordnung. Die Bestimmun-
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gen dieses Gesellschaftsvertrages sind zu beachten. Die Geschäfts-
ordnung des Aufsichtsrates ist durch die Gesellschafterversammlung zu 
bestätigen 

§ 10 Aufgaben des Aufsichtsrates § 11 Aufgaben des Aufsichtsrates Aktualisiert und 
neu geordnet 

(1) Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung zu fördern, zu beraten 
und zu überwachen. Die Rechte und Pflichten des Aufsichtsrates wer-
den durch Gesetz, Gesellschaftsvertrag und seine Geschäftsordnung 
bestimmt. 

(2) Der Aufsichtsrat hat der Gesellschafterversammlung über seine 
Tätigkeit zu berichten.  

(3) Der Aufsichtsrat entscheidet über die Wahl des Abschlussprüfers. 

(4) Bestimmte Arten von Geschäften dürfen nur mit Zustimmung des 
Aufsichtsrates vorgenommen werden. Hierzu zählen insbesondere: 

1. die Feststellung und Änderung des Wirtschaftsplanes der Gesell-
schaft, 

2. die Aufnahme von Krediten, 

3. der Erwerb und die Veräußerung von bebauten und unbebauten 
Grundstücken, 

4. die Hingabe von Darlehen, Übernahme von Bürgschaften, Abschluss 
von Gewährverträgen und Bestellungen sonstiger Sicherheiten, wobei 
die Wertgrenze hierbei 100. 000,00 liegt, 

5. Hingabe von Spenden, Schenkungen und sonstigen freiwilligen Zu-
wendungen über 5.000,00 im Jahr. 

6. Verzicht auf Ansprüche ab einer Höhe von 10.000,00 , 

7. die Einleitung gerichtlicher und schiedsgerichtlicher Verfahren, soweit 
sie von größerer Bedeutung und einem Wertumfang von mehr als 100. 
000,00 übersteigen, 

8. die Erteilung und der Widerruf von Prokuren, 

9. die Gewährung von Darlehen an den Geschäftsführer, die Prokuris-
ten oder deren Angehörige, 

10. Verträge über Lieferungen und Leistungen an die Gesellschaft mit 
dem Geschäftsführer, dem Prokuristen oder deren Angehörigen, 

11. die Benennung von Vertretern für den Aufsichtsrat oder das ent-
sprechende Organ eines Beteiligungsunternehmens. 

(1) Der Aufsichtsrat fördert, berät und überwacht die Rechtmäßigkeit, 
Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung und 
ferner alle weiteren wesentlichen Angelegenheiten der Gesellschaft 
und bestimmt die Grundzüge der Geschäftspolitik. Die Rechte und 
Pflichten des Aufsichtsrats werden durch Gesetz, Gesellschaftsver-
trag und Geschäftsordnung bestimmt. 

Alt § 10 (1) 

(2) Die Bestellung und der Widerruf der Bestellung von Mitgliedern der 
Geschäftsführung sowie der Abschluss, die Änderung, Aufhebung 
oder Kündigung der Anstellungsverträge mit dem Geschäftsführer 
sowie die Geltendmachung etwaiger Ersatzansprüche erfolgen 
durch den Aufsichtsrat mit Zustimmung der Gesellschafterversamm-
lung. 

 

(3) Der Aufsichtsrat stellt den von der Geschäftsführung aufgestellten 
Wirtschaftsplan für das kommende Geschäftsjahr fest. 

 

(4) Der Aufsichtsrat wählt den Abschlussprüfer und erteilt den Prü-
fungsauftrag. Der Aufsichtsrat prüft den von der Geschäftsführung 
aufgestellten Jahresabschluss gemäß § 18 Absatz 2 und 4 und un-
terbreitet der Gesellschafterversammlung einen Vorschlag zur Ent-
lastung der Geschäftsführung. 

(5) Der Aufsichtsrat erteilt der Geschäftsführung die Zustimmung zu 
zustimmungsbedürftigen Geschäften gemäß § 9. 

Alt § 10 (3) 
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(5) Soweit im Einzelfall die Zustimmungszuständigkeit der Gesellschaf-
terversammlung gegeben ist, gilt die Zustimmung des Aufsichtsrates als 
Entscheidungsempfehlung für die Gesellschafterversammlung. 

(6) Die Vorlagen und Beschlüsse der Gesellschafterversammlung berei-
tet der Aufsichtsrat vor. Der Vorsitzende nimmt an der Gesellschaf-
terversammlung teil und berichtet über ihre Tätigkeiten. 

Alt § 10 (5) 

(6) Die Zustimmung der Gesellschafterversammlung nach § 12 kann in 
den Fällen, in denen unverzügliches Handeln im Interesse der Gesell-
schaft geboten erscheint und eine Beschlussfassung der Gesellschaf-
terversammlung nicht rechtzeitig herbeigeführt werden kann, durch 
vorherige Zustimmung des Aufsichtsrates ersetzt werden. Die Gründe 
für die Notwendigkeit der Eilentscheidung und die Art der Erledigung 
sind der Gesellschafterversammlung in der nächsten Sitzung mitzutei-
len. 

(7) Der Aufsichtsrat berät sämtliche Angelegenheiten vor, die in die 
Zuständigkeit der Gesellschafterversammlung fallen, und gibt Emp-
fehlungen für die Beschlussfassung ab. 

(8) Der Aufsichtsrat schließt Zielvereinbarungen mit den Mitgliedern der 
Geschäftsführung ab. 

(9) Der Aufsichtsrat hat eine Geschäftsordnung für die Geschäftsfüh-
rung zu erlassen, die der Zustimmung durch die Gesellschafterver-
sammlung bedarf. 

(10) Der Aufsichtsrat hat eine Geschäftsordnung für die Geschäftsfüh-
rung zu erlassen, die der Zustimmung durch die Gesellschafterver-
sammlung bedarf. 

Alt § 10 (2 und 5)  

(7) Wenn zustimmungsbedürftige Geschäfte keinen Aufschub dulden 
und auch die Einberufung des Aufsichtsrates nach § 9 eine unverzügli-
che Beschlussfassung nicht ermöglicht, darf die Geschäftsführung mit 
Zustimmung des Aufsichtsratsvorsitzenden oder im Verhinderungsfalle 
seines Stellvertreters und eines weiteren Aufsichtsratsmitgliedes, das 
vom Vorsitzenden des Aufsichtsrates oder seinem Stellvertreter zu 
bestimmen ist, selbstständig handeln. Die Gründe für die Eilentschei-
dung und die Art der Erledigung sind vom Aufsichtsrat in der nächsten 
Sitzung zu erklären. 

 

 § 12 Sitzungen des Aufsichtsrates  

 (1) Die Sitzungen des Aufsichtsrates werden vorbehaltlich der Regelung 
nach § 110 Abs. 1 und 2 AktG von dem Vorsitzenden oder im Falle 
der Verhinderung von dem stellvertretenden Vorsitzenden des Auf-
sichtsrates bzw. in ihrem Auftrag durch die Geschäftsführung einbe-
rufen. 

Alt § 9 (2) S.1 

 (2) Der Aufsichtsrat soll in der Regel mindestens einmal im Kalender-
vierteljahr einberufen werden, mindestens einmal im Kalenderhalb-
jahr muss eine Sitzung stattfinden. 

Überarbeitet Alt § 
9 (3) 

 (3) Die Einberufung des Aufsichtsrates hat schriftlich mit einer Frist von 
zwei Wochen unter Angabe von Ort und Zeit, Mitteilung der Tages-
ordnung und Übersendung der erforderlichen Unterlagen zu erfol-
gen. Bei der Berechnung der Frist werden der Tag der Absendung 
der Einladung und der Tag der Sitzung nicht mitgerechnet. In drin-
genden Fällen kann der Vorsitzende eine andere Form der Einla-
dung und eine kürzere Frist wählen. 

Alt § 9 (2) S.2-5 

 (4) Die Mitglieder der Geschäftsführung sind berechtigt und auf Verlan-
gen des Aufsichtsrates verpflichtet, an Sitzungen des Aufsichtsrates 

Alt § 7 (3) S.2 
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teilzunehmen, soweit nicht der Aufsichtsrat für den Einzelfall etwas 
anderes bestimmt. Sachverständige und Auskunftspersonen können 
zur Beratung über einzelne Gegenstände hinzugezogen werden. 

und § 9 (5) 

 § 13 Beschlussfassung des Aufsichtsrates  

 (1) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn ihre Mitglieder ordnungs-
gemäß geladen sind und mindestens die Hälfte der Mitglieder, aus 
denen er nach Gesetz oder Gesellschaftsvertrag zu bestehen hat, 
an der Beschlussfassung teilnehmen In jedem Fall müssen mindes-
tens 3 Mitglieder an der Beschlussfassung mitwirken, darunter der 
Vorsitzende oder im Verhinderungsfall der Stellvertreter. 

Überarbeitet Alt § 
9 (4) 

 (2) Ein Mitglied des Aufsichtsrates darf an der Beratung und Beschluss-
fassung eines Tagesordnungspunktes nicht teilnehmen, wenn anzu-
nehmen ist, dass dieses Mitglied durch einen zu fassenden Be-
schluss des Aufsichtsrates einen persönlichen Vorteil erlangen 
könnte oder eine andere Art von Interessenskollision vorliegt. Ent-
sprechendes gilt für Ehegatten, eingetragene Lebenspartner und 
weitere nahe Angehörige des Aufsichtsratsmitglieds gemäß § 33 
KVG LSA. 

 

 (3) Die Beschlussfassung erfolgt in der Regel in Sitzungen. Ein nicht 
anwesendes Mitglied kann durch ein anderes Mitglied als Stimmbo-
ten seine Stimme schriftlich abgeben. In diesem Fall gelten die Mit-
glieder als anwesend im Sinne des Absatzes 1. 

Alt § 9 (6) S.1 
und S.5 

 (4) Schriftliche oder telekommunikative Beschlussfassungen des Auf-
sichtsrates sind zulässig, wenn kein Mitglied diesem Verfahren wi-
derspricht (Umlaufverfahren). Diese Beschlüsse sind schriftlich fest-
zuhalten und der Niederschrift über die nächste Aufsichtsratssitzung 
als Anlage beizufügen. Fernmündliche Beschlussfassungen sind 
nicht zulässig. 

Alt § 9 (7 und 8) 

 (5) Soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, werden Beschlüsse mit 
einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Bei Stimm-
gleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Stimmenenthaltungen wer-
den nicht mitgezählt. 

Alt § 9 (6) S.2-4 

 (6) Über Sitzungen des Aufsichtsrates sind unverzüglich Niederschriften 
anzufertigen, die der Vorsitzenden zu unterzeichnen hat. In der Nie-
derschrift sind der Ort und der Tag der Sitzung, die Teilnehmer, die 
Gegenstände der Tagesordnung, der wesentliche Inhalt der Ver-
handlungen und die Beschlüsse des Aufsichtsrates wiederzugeben. 
Ein Verstoß gegen Satz 1 oder Satz 2 macht einen Beschluss nicht 

Alt § 9 (9) 
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unwirksam.  

Die Niederschrift ist jedem Mitglied des Aufsichtsrates innerhalb von 
drei Wochen zu übersenden und in der nächsten Sitzung genehmi-
gen zu lassen. 

 (7) Willenserklärungen des Aufsichtsrates werden im Namen des Auf-
sichtsrates durch den Vorsitzenden, im Fall der Verhinderung durch 
den stellvertretenden Vorsitzenden, abgegeben, Willenserklärungen 
gegenüber dem Aufsichtsrat werden durch den Vorsitzenden, im Fall 
der Verhinderung durch den stellvertretenden Vorsitzenden, entge-
gengenommen. 

Alt § 9 (10) 

 § 14 Auslagensatz und Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder Alt § 8 (7) 

 Die Aufsichtsratsmitglieder erhalten angemessenen Ersatz ihrer Aufwen-
dungen. Eine gesonderte Vergütung soll nicht geleistet werden. Gleichwohl 
kann in begründeter Ausnahme eine gesonderte Vergütung gewährt wer-
den. Über die Höhe des Aufwendungsersatzes und einer etwaigen geson-
derten Vergütung befindet die Gesellschafterversammlung. Entschädigung 
für Arbeitsausfälle oder aus sonstigem Grund wird nicht gewährt. 

 

 § 15 Zuständigkeit der Gesellschafterversammlung Aktualisiert und 
neu geordnet 

 Der Gesellschafter ist für alle Angelegenheiten zuständig, die nicht einem 
anderen Organ durch Gesetz oder Gesellschaftsvertrag zur ausschließli-
chen Zuständigkeit überwiesen sind, insbesondere 

1. die Festlegung und Fortschreibung der mit der Gesellschaft mittel-
fristig verfolgten Ziele, 

2. die Feststellung des Jahresabschlusses und die Verwendung des 
Jahresergebnisses, 

3. die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates und der Geschäfts-
führung, 

4. die Verschmelzung, Vermögensübertragung oder Umwandlung der 
Gesellschaft, 

5. die Auflösung der Gesellschaft, die Wahl und Bestellung der Liqui-
datoren und die Verwendung des verbleibenden Vermögens, 

6. die Geltendmachung von Ansprüchen gegen Mitglieder des Auf-
sichtsrates und – unbeschadet der Befugnis des Aufsichtsrats – 
gegen Mitglieder der Geschäftsführung oder Gesellschaftervertre-
ter, 

Alt §12 (1) 

 

 

 

Alt § 14 (4) 

 

 

 

 

Alt § 16 
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7. die Zustimmung zu Geschäften nach § 9 Abs. 2. 

§11 Gesellschafterversammlung, Einberufung und Vorsitz § 16 Einberufung der Gesellschafterversammlung  

(1) Die Gesellschafterversammlung ist von der Geschäftsführung 
schriftlich unter Mitteilung der Tagesordnung und Übersendung der 
dazugehörigen Unterlagen insbesondere der Beschlussvorschläge mit 
einer Frist von zwei Wochen einzuberufen, wenn Beschlüsse zu fassen 
sind oder die Einberufung im Interesse der Gesellschaft notwendig ist. § 
9 Absatz 2 Satz 3 bis 5 gelten entsprechend  

(1) Den Vorsitz in der Gesellschafterversammlung führt der Vorsitzende 
des Aufsichtsrates oder im Verhinderungsfall sein Stellvertreter. Sind 
beide verhindert, übernimmt der Geschäftsführer die Leitung der 
Gesellschafterversammlung.  

Der Geschäftsführer nimmt an den Sitzungen der Gesellschafterver-
sammlung teil, sofern die Gesellschafterversammlung nichts ande-
res beschließt. Der Vorsitzende kann weitere Personen mit beraten-
der Stimme hinzuziehen. 

Alt §  

(2) Die Gesellschafterversammlung ist außerdem einzuberufen, wenn 
es die Lage der Gesellschaft erfordert oder die Gesellschafter dies un-
ter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangen und die Gesellschaf-
terversammlung für die Beschlussfassung über den Gegenstand des 
Verlangens zuständig ist. 

(2) Die Gesellschafterversammlung wird im Auftrag des Vorsitzenden 
der Gesellschafterversammlung durch die Geschäftsführung einbe-
rufen. 

Alt § 11 (1) 

(3) Die alleinige Gesellschafterin, die Stadt Wolmirstedt, wird in der 
Gesellschafterversammlung durch den Bürgermeister vertreten. 

(3) Die Einberufung hat schriftlich mit einer Frist von zwei Wochen unter 
Angaben von Ort, Zeit, Mitteilung der Tagesordnung und Übersen-
dung der erforderlichen Unterlagen zu erfolgen. Bei der Berechnung 
der Frist werden der Tag der Einberufung und der Tag der Gesell-
schafterversammlung nicht mitgerechnet. In dringenden Fällen kann 
der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung die Einberufungs-
frist verkürzen. Diese Frist darf nicht weniger als eine Woche betra-
gen. 

Alt § 11 (1) 

(4) Die Beschlüsse der Gesellschafterin werden in einer Gesellschafter-
versammlung oder gem. § 48 Absatz 2 GmbHG gefasst. 

(4) Die ordentliche Gesellschafterversammlung findet in den ersten elf 
Monaten des Geschäftsjahres in der Regel am Sitz der Gesellschaft 
statt. 

 

(5) Über die Verhandlungen und Beschlüsse der Gesellschafterver-
sammlung ist eine Niederschrift anzufertigen, die vom Leiter der Ver-
sammlung zu unterzeichnen ist. In der Niederschrift sind mindestens 
Ort und Tag der Sitzung, die Teilnehmer, die Gegenstände der Tages-
ordnung und die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung anzuge-
ben. Die Urschrift der Niederschrift ist zu den Akten der Gesellschaft zu 
nehmen. 

(5) Eine außerordentliche Gesellschafterversammlung muss stattfinden, 
wenn der Gesellschafter, mindestens zwei Mitglieder des Aufsichts-
rates oder die Geschäftsführung die Einberufung verlangen, und 
zwar unter Angaben von Zweck und Gründen sowie eines Vor-
schlags zur Tagesordnung. Für die Einberufung sind die Absätze 2 
und 3 maßgebend. 

Alt § 10 (6) und § 
11 (2) 

§ 12 Aufgaben der Gesellschafterversammlung, 

 zustimmungspflichtige Geschäfte 

§ 17 Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung  

(1) Der Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung unterliegen (1) Die Beschlüsse der Gesellschafter werden grundsätzlich in der Ge- Alt § 11 (4) 
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folgende Angelegenheiten: 

1. die Errichtung und Übernahme von Unternehmen, 

2. Änderung des Gesellschaftsvertrages einschließlich Kapitalerhöhun-
gen und -herabsetzungen, 

3. die Umwandlung, Verschmelzung und Auflösung der Gesellschaft, 

4. die wesentliche Veränderung des Unternehmens, insbesondere eine 
Änderung des Unternehmensgegenstandes, etwa durch Erschließung 
neuer Geschäftsfelder, eine Änderung des Unternehmenszwecks, we-
sentliche Umstrukturierungen des Unternehmens, wesentliche Erweite-
rungen des Unternehmens, eine Umwandlung der Rechtsform, verän-
derte Einflussrechte der kommunalen Vertreter auf Entscheidungen des 
Unternehmens, eine wesentliche Veränderung des Haftungsumfanges 
der Gesellschafter sowie die Beteiligung an anderen Unternehmen, 

5. die Feststellung des Jahresabschlusses und die Ergebnisverwen-
dung, 

6. die Entlastung der Geschäftsführer, 

7. die Feststellung der Entschädigung der Aufsichtsratsmitglieder, 

8. die Entlastung des Aufsichtsrates, 

9. die Verfügung über das Vermögen und die Aufnahme von Krediten 
von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung, d.h. soweit diese 5% des 
Jahresumsatzes vom jeweiligen Vorjahr im Einzelfall oder 10 % des 
Jahresumsatzes vom jeweiligen Vorjahr in der Summe mehrerer Ein-
zelverfügungen überschreiten, 

10. die Bestellung und Abberufung von Mitgliedern der Geschäftsfüh-
rung, 

11. der Erwerb und die Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und 
Nutzungsrechten an Grundstücken, wenn im Einzelfall der Wert der 
Transaktion 5 % des Jahresumsatzes vom jeweiligen Vorjahr über-
schreitet oder diese mit der Wert der Grundstücksgeschäfte 10 % des 
Jahresumsatzes vom jeweiligen Vorjahr überschreitet. 

sellschafterversammlung gefasst. 

(2) Der Gesellschafter kann sich in der Gesellschafterversammlung 
durch Bevollmächtigte vertreten lassen. Die Bevollmächtigung ist 
schriftlich nachzuweisen. 

 

(3) Die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung bedürfen der einfa-
chen Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit das Gesetz oder 
der Gesellschaftsvertrag nicht zwingend etwas anderes vorschreibt. 
Bei Stimmenenthaltungen gilt die Stimme als nicht abgegeben und 
abgelehnt. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. 

 

(4) Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn mindes-
tens drei Viertel des Stammkapitals vertreten sind. Bei Beschlussun-
fähigkeit wegen nicht ausreichender Vertretung des Stammkapitals 
kann innerhalb von zwei Wochen eine zweite Gesellschafterver-
sammlung mit derselben Tagesordnung stattfinden, die beschluss-
fähig ist, wenn mindestens die Hälfte des Stammkapitals vertreten 
ist, darauf ist in der Einladung hinzuweisen. 

 

(5) Ist die Gesellschafterversammlung nicht ordnungsgemäß einberufen 
(§16 Abs. 3), so können rechtswirksame Beschlüsse nur gefasst 
werden, wenn sämtliche Gesellschafter vertreten und einverstanden 
sind. 

 

(6) Soweit Beschlüsse der Gesellschafterversammlung nicht notariell 
beurkundet werden, sind diese und der wesentliche Verlauf der Ver-
handlung in einer Niederschrift festzuhalten (zu Beweiszwecken, 
nicht als Wirksamkeitsvoraussetzungen). Die Niederschrift ist von 
dem Vorsitzenden der Gesellschafterversammlung und der von ihm 
mit der Protokollführung betrauten Person zu unterzeichnen. In der 
Niederschrift sind Ort und Zeit, die Namen der Versammlungsteil-
nehmer, die Anträge und Beschlüsse sowie die Abstimmungsergeb-
nisse und ggf. Verzichte auf Geltendmachung formaler Mängel fest-
zuhalten.  

Ein Verstoß gegen Satz 1 oder Satz 2 macht einen Beschluss nicht 
unwirksam. Dem Gesellschafter ist eine Abschrift der Sitzungsnie-
derschrift auszuhändigen, die Urschrift ist zu den Akten der Gesell-
schaft zu nehmen. 

Alt § 11 (5) 

(2) Die Gesellschafterversammlung kann durch Beschluss bestimmen, 
dass weitere Arten von Geschäften oder Einzelgeschäften nur mit ihrer 
Zustimmung vorgenommen werden dürfen. 

(7) Beschlüsse können auch durch schriftliche oder telekommunikative 
Umfrage bei den Gesellschaftern gefasst werden (Umlaufverfahren), 
wenn kein Gesellschafter innerhalb von sieben Tagen widerspricht 
und gesetzliche Bestimmungen nicht entgegenstehen. Über das Er-
gebnis einer Abstimmung sind die Gesellschafter unverzüglich 
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schriftlich zu unterrichten. Beschlüsse sind in der nächsten Gesell-
schafterversammlung nochmals bekannt zu geben und in der Nie-
derschrift aufzunehmen. Fernmündliche Beschlüsse sind nicht zu-
lässig. 

IV. Wirtschaftsplan, Jahresabschluss, Ergebnisplan   

§ 13 Wirtschaftsplan   

Die Geschäftsführung stellt so rechtzeitig einen Wirtschaftsplan auf, 
dass der Aufsichtsrat vor Beginn des Geschäftsjahres hierüber be-
schließen kann. Der Wirtschaftsplan umfasst insbesondere den Investi-
tions-, Erfolgs- und Finanzplan sowie den Stellenplan. Dem Wirt-
schaftsplan soll eine fünfjährige, fortschreitende Erfolg- und Finanzpla-
nung zugrunde gelegt werden. Die kommunalrechtlichen Bestimmun-
gen, insbesondere § 121 Absatz 1 der Gemeindeordnung des Landes 
Sachsen-Anhalt sind zu beachten. Der Wirtschaftsplan und der Finanz-
plan sowie wesentliche Abweichungen hiervon sind der Stadt Wol-
mirstedt unverzüglich zur Kenntnis zu bringen. 

  

§ 14 Jahresabschluss, Lagebericht und Prüfung § 18 Jahresabschluss, Lagebericht, Ergebnisverwendung, Rücklagen Alt §§ 14 und 15 

(1) Die Rechnungs- und Buchführungspflichten richten sich nach den 
Vorschriften des 3. Buches des Handelsgesetzbuches. 

(2) Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und An-
hang) und Lagebericht sind von der Geschäftsführung zeitnah nach 
Abschluss des Geschäftsjahres für das vergangene Geschäftsjahr auf-
zustellen. Der Abschluss ist unverzüglich dem vor der Gesellschafter-
versammlung des Vorjahres gewählten Abschlussprüfer zur Prüfung 
vorzulegen. 

(3) Die Geschäftsführung hat den Jahresabschluss zusammen mit dem 
Lagebericht und dem Prüfungsbericht des/der Abschlussprü-
fers/Abschlussprüferin sowie den Vorschlag zur Ergebnisverwendung 
unverzüglich nach Eingang des Prüfungsberichtes dem Aufsichtsrat zur 
Prüfung und den Gesellschaftern vorzulegen. Beizufügen ist eine 
schriftliche Stellungnahme der Geschäftsführung, in der auch die Maß-
nahmen anzugeben sind, die sie zur Behebung der im Prüfbericht fest-
gestellten Mängel zu ergreifen beabsichtigt. Der Bericht des Aufsichts-
rates über das Ergebnis seiner Prüfung ist den Gesellschaftern zusam-
men mit dem Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung 
ebenfalls unverzüglich vorzulegen, 

(4) Die Gesellschafter beschließen über die Feststellung des Jahresab-
schlusses des vorherigen Geschäftsjahres und die Ergebnisverwen-

(1) Die Geschäftsführung hat innerhalb der durch § 264 Abs. 1 HGB 
bestimmten Frist für das vergangene Geschäftsjahr den Jahresab-
schluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang) und den 
Lagebericht entsprechend den für große Kapitalgesellschaften gel-
tenden Bestimmungen des 2. Abschnitts des Dritten Buches des 
Handelsgesetzbuches (HGB) aufzustellen und zusammen mit dem 
Vorschlag für die Verwendung des Jahresergebnisses unverzüglich 
dem Aufsichtsrat vorzulegen. Im Lagebericht sind zumindest der 
Geschäftsverlauf und die Lage der Gesellschaft darzustellen, dass 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt 
wird. 

Der für die Beteiligungen zuständigen Stelle der Stadt Wolmirstedt 
sind die genannten Unterlagen spätestens gleichzeitig mit der Zulei-
tung an den Aufsichtsrat zu übermitteln. 

(2) Der Jahresabschluss ist unter Einbeziehung der Buchführung und 
des Lageberichts entsprechend den für große Kapitalgesellschaften 
geltenden Bestimmungen des Dritten Buches des HGB durch einen 
Abschlussprüfer zu prüfen. Dieser ist vom Aufsichtsrat zu beauftra-
gen, die Prüfung ist auch nach den Vorschriften des § 53 Abs. 1 und 
2 des Haushaltsgrundsätzegesetzes (HGrG) vorzunehmen. 

(3) Die Geschäftsführung hat bei etwaigen Mängeln des geprüften Jah-
resabschlusses unverzüglich nach Eingang des Prüfungsberichts 
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dung. 

(5) Jahresabschluss und Lagebericht sind nach den für große Kapital-
gesellschaften geltenden Vorschriften des 3. Buches des HOB aufzu-
stellen und zu prüfen. Die Abschlussprüfung wird im Umfang des § 53 
Absatz 1 des Gesetzes über die Grundsätze des Haushaltsrechts des 
Bundes und der Länder (HGrG) durchgeführt. 

(6) Die Feststellung des Jahresabschlusses, die Verwendung des Er-
gebnisses sowie das Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts werden gem. § 3 dieser Satzung bekannt gemacht. 
Gleichzeitig wird der Jahresabschluss und der Lagebericht öffentlich 
ausgelegt, worauf in der Bekanntmachung gem. § 3 hinzuweisen ist. 

dem Aufsichtsrat und dem Gesellschafter eine schriftliche Stellung-
nahme zu den Prüfbericht unter genauer Angabe der zur Beseiti-
gung der Mängel getroffenen oder vorgesehenen Maßnahmen vor-
zulegen.  

Der Prüfbericht des Abschlussprüfers über den Jahresbericht und 
die schriftliche Stellungnahme der Geschäftsführung sind der für die 
Beteiligungen zuständigen Stelle der Stadt Wolmirstedt unverzüglich 
zuzuleiten. 

(4) Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, den Lagebericht und den 
Vorschlag für die Verwendung des Jahresergebnisses zu prüfen. 
Der Abschlussprüfer hat auf Verlangen an den Verhandlungen des 
Aufsichtsrates zu den Vorlagen über den Jahresabschluss teilzu-
nehmen und über wesentliche Ergebnisse seiner Prüfung zu berich-
ten. Der Bericht des Aufsichtsrates über das Ergebnis seiner Prü-
fung ist unverzüglich dem Gesellschafter zusammen mit dem Vor-
schlag über die Ergebnisverwendung vorzulegen. Die Gesellschaf-
terversammlung hat in den ersten 11 Monaten des neuen Ge-
schäftsjahres über die Feststellung des Jahresabschlusses und über 
die Verwendung des Jahresergebnisses zu beschließen. Auf Ver-
langen der Gesellschafter hat der Abschlussprüfer an den Verhand-
lungen über die Feststellung des Jahresabschlusses teilzunehmen. 

§15 Ergebnisverwendung 

Für die Verwendung und Verteilung des Jahresergebnisses gilt § 29 
GmbHG. 

(5) Aus dem Jahresüberschuss, abzüglich eines Verlustvortrages, soll 
eine angemessene Rücklage gebildet werden, sofern dies sachdien-
lich, insbesondere zur Stärkung des Eigenkapitals, erscheint. Diese 
Rücklage darf nur wie eine gesetzliche Rücklage nach den Vor-
schriften des Aktiengesetzes verwandt werden. 

 

 § 19 Leistungsaustausch mit Gesellschaftern,  

Organmitgliedern und Dritten 

Neu eingefügt 

 (1) Die Gesellschaft darf Gesellschaftern, Organmitgliedern oder diesen 
nahestehenden Dritten geldwerte Vorteile nur nach Maßgabe sat-
zungsmäßiger Beschlüsse in angemessener Höhe gewähren. Nahe-
stehende Dritte sind Ehegatten, eingetragene Lebenspartner und 
weitere nahe Angehörige der Organmitglieder gemäß § 33 KVG 
LSA. 

Sonstige Rechtsgeschäfte zwischen der Gesellschaft und diesen 
Personen bedürfen, soweit sie von besonderer wirtschaftlicher Be-
deutung sind (z.B. Erwerb oder Veräußerung von Grundbesitz, lang-
fristig laufende schuldrechtliche Verträge) der Zustimmung der Ge-
sellschafterversammlung. 
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 (2) Verstoßen Rechtsgeschäfte oder Rechtshandlungen gegen Abs. 1 
so sind sie insoweit unwirksam, als den dort genannten Personen 
ein Vorteil gewährt wird. Der Begünstigte ist verpflichtet, der Gesell-
schaft Wertersatz in Höhe des ihm zugewandten Vorteils zu leisten. 

Besteht aus Rechtsgründen gegen einen einem Gesellschafter na-
hestehenden Dritten kein Ausgleichsanspruch oder ist er rechtlich 
nicht durchsetzbar, so richtet sich der Anspruch gegen den Gesell-
schafter, dem der Dritte nahe steht. 

 

 (3) Ob und in welcher Höhe ein geldwerter Vorteil entgegen der Be-
stimmung des Abs. 1 gewährt worden ist, wird mit den Rechtsfolgen 
des Abs. 2 durch rechtskräftige Feststellung der Finanzbehörde oder 
eines Finanzgerichts für die Beteiligten verbindlich. 

 

 § 20 Rechte auf Einsichtnahme und Prüfung Neu eingefügt 

 (1) Als Gesellschafterin kann die Stadt Wolmirstedt sich jederzeit von 
der Ordnungsmäßigkeit und der Zweckmäßigkeit des Geschäftsge-
barens überzeugen und hierzu auch durch Beauftragte Einsicht in 
den Betrieb und in die Bücher und Schriften nehmen. 

 

 (2) Die Stadt Wolmirstedt und die für sie zuständige Aufsichtsbehörde 
können die Rechte nach §§ 53 und 54 des Haushaltsgrundsätzege-
setz (HGrG) ausüben. 

 

 (3) Der für die überörtliche Prüfung der Stadt Wolmirstedt zuständigen 
Behörde steht das Prüfungsrecht nach § 54 des Haushaltsgrundsät-
zegesetz (HGrG) sowie nach § 140 KVG LSA zu. 

 

 § 21 Bekanntmachungen der Gesellschaft Alt § 3 

 Die Bekanntmachungen der Gesellschaft, die vom Gesetz oder vom Regis-
tergericht gefordert werden, erfolgen in dem gesetzlich vorgeschriebenen 
Veröffentlichungsorgan. 

 

V. Schlussbestimmung § 22 Schlussbestimmung, Salvatorische Klausel  

§16 Auflösung der Gesellschaft   

(1) Im Falle der Auflösung der Gesellschaft erfolgt die Abwicklung durch 
die vorhandene Geschäftsführung, sofern die Abwicklung nicht durch 
den Beschluss der Gesellschafter- Versammlung anderen Personen 
übertragen wird. 
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(2) Das Gesellschaftsvermögen fällt im Falle der Auflösung der Gesell-
schaft der Gesellschafterin zu. 

  

§17 Salvatorische Klausel   

Sollten einzelne Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages unwirksam 
sein oder aus Rechtsgründen nicht durchgeführt werden können, so 
bleibt der Gesellschaftsvertrag im Übrigen davon unberührt. An die 
Stelle der unwirksamen Bestimmung soll eine solche zulässige Be-
stimmung treten, die den beabsichtigten Regelungsgehalt am nächsten 
kommt. Entsprechendes gilt, wenn der Gesellschaftsvertrag Lücken 
haben sollte, die auch von dem gesetzlichen Regelungsstatut nicht 
erfasst sein sollten. Die Gesellschafter verpflichten sich, an einer ent-
sprechenden Änderung bzw. Ergänzung des Gesellschaftsvertrages 
nach Treu und Glauben mitzuwirken. 

(1) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrages ganz 
oder teilweise unwirksam oder nichtig sein bzw. werden, so wird 
hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. 

Anstelle einer unwirksamen Bestimmung gilt diejenige wirksame Be-
stimmung als vereinbart, welche den Sinn und Zweck der unwirksa-
men Bestimmung entspricht. Entsprechendes gilt, falls sich eine Re-
gelungslücke ergeben sollte. 

Die Gesellschafter verpflichten sich an einer entsprechenden Ände-
rung bzw. Ergänzung des Gesellschaftsvertrags nach Treu und 
Glauben mitzuwirken. 

Alt § 17 

 (2) Personen- und Funktionsbezeichnungen gelten sowohl in männli-
cher, weiblicher als auch sächlicher Form. 

Neu eingefügt 

Bescheinigung nach § 54 GmbHG  Gestrichen, Be-
stätigung durch 
Notarin 

Bescheinigung nach § 54 GmbHG der Zu dem vorstehenden Gesell-
schaftsvertrag der Wolmirstedter Wohnungsbaugesellschaft mbH mit 
Sitz in Wolmirstedt bescheinige ich, die amtierende Notarin, dass die 
neugefassten Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages mit dem Be-
schluss über die Neufassung des Gesellschaftsvertrages gemäß meiner 
Urkunde UR 123/2013 vom 24. 01.2013 übereinstimmen. 

  

 § 23 Gerichtsstand Neu eingefügt 

 Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist das zuständige 
Amtsgericht. 

 


